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Fachspezifische Studien- und Prüfungs-

ordnung für den besonderen lehramts-

bezogenen Masterstudiengang im Fach 

„Wirtschafts- und Sozialkunde und  

Politische Bildung“ für das Lehramt für 

die Sekundarstufe II (berufliche Fächer)  

an der Universität Potsdam 

 

Vom 3. Juli 2025 
 

Der Fakultätsrat der Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaftlichen Fakultät der Universität Potsdam hat auf 

der Grundlage der §§ 20 Abs. 1, 23 Abs. 1-3 i.V.m. 

§ 81 Abs. 2 Nr. 1 des Brandenburgischen Hochschul-

gesetzes (BbgHG) vom 9. April 2024 (GVBl.I/24, 

[Nr. 12]), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

21. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 30]), in Verbindung 

mit der Verordnung über die Gestaltung von Prü-

fungsordnungen zur Gewährleistung der Gleichwer-

tigkeit von Studium, Prüfungen und Abschlüssen 

(Hochschulprüfungsverordnung - HSPV) vom 4. 

März 2015 (GVBl.II/15, [Nr. 12]), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. April 2024 

(GVBl.I/24, [Nr. 12], S.80) und der Verordnung zur 

Regelung der Studienakkreditierung (Studienakkre-

ditierungsverordnung - StudAkkV) vom 28. Oktober 

2019 (GVBl.II/19, [Nr. 90]) und mit Art. 21 Abs. 2 

Nr. 1 der Grundordnung der Universität Potsdam 

(GrundO) vom 17. Dezember 2009 (AmBek. UP Nr. 

4/2010 S. 60) in der Fassung der Siebten Satzung zur 

Änderung der Grundordnung der Universität Pots- 

dam (GrundO) vom 14. Dezember 2022 (AmBek. 

UP Nr. 8/2023 S. 318) und § 1 Abs. 2 der Neufas-

sung der allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 

für die lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstu-

diengängen an der Universität Potsdam vom 30. Ja-

nuar 2013 (BAMALA-O) (AmBek. UP Nr. 5/2013 S. 

144), zuletzt geändert am 13. November 2024 (Am-

Bek. UP Nr. 4/2025 S. 125), am 3. Juli 2025 fol-

gende Satzung erlassen:1 
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1  Genehmigt durch den Präsidenten der Universität am 

21. Juli 2025. 

§ 1 Geltungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung gilt für das besondere lehramts-

bezogene Masterstudium im Fach „Wirtschafts- und 

Sozialkunde und Politische Bildung“ für das Lehr-

amt für die Sekundarstufe II (berufliche Fächer) an 

der Universität Potsdam. Sie ergänzt als fachspezifi-

sche Ordnung die Neufassung der allgemeinen Stu-

dien- und Prüfungsordnung für die lehramtsbezoge-

nen Bachelor- und Masterstudiengänge an der Uni-

versität Potsdam (BAMALA-O) sowie die Neufas-

sung der Ordnung für schulpraktische Studien im 

lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudium 

der Universität Potsdam (BAMALA-SPS). 

 

(2) Bei Widersprüchen zwischen dieser Ordnung 

und der BAMALA-O und/oder der BAMALA-SPS 

gehen die Bestimmungen der BAMALA-O und der 

BAMALA-SPS den Bestimmungen dieser Ordnung 

vor. 

 

 

§ 2  Ziele des Masterstudiums 

 

(1) Das Qualifikationsziel des besonderen lehramts-

bezogenen Masterstudiums im Fach „Wirtschafts- 

und Sozialkunde und Politische Bildung“ für das 

Lehramt für die Sekundarstufe II (berufliche Fächer) 

ist auf den Erwerb von relevanten fachwissenschaft-

lichen und fachdidaktischen Kompetenzen gerichtet. 

Im Mittelpunkt steht die Verknüpfung grundlegender 

fachwissenschaftlicher Inhalte sowie assoziierter Er-

kenntnis- und Arbeitsmethoden mit den fachdidakti-

schen Anforderungen im Kontext der Wirtschaftsdi-

daktik/-pädagogik, der Ökonomischen sowie Politi-

schen Bildung. Hierfür wird der Aufbau strukturier-

ten Wissens über fachdidaktische Positionen und 

Strukturierungsansätze sowie die Fähigkeit zur Ana-

lyse fachwissenschaftlicher und fachpraktischer In-

halte unter didaktischen Aspekten und hinsichtlich 

ihrer Bildungswirksamkeit fokussiert. 

 

(2) Die Studierenden qualifizieren sich für den Vor-

bereitungsdienst (Referendariat) für das Lehramt für 

die Sekundarstufe II (berufliche Fächer) und erwer-

ben professionelle Kompetenzen, um später als Leh-

rerinnen und Lehrer im Rahmen beruflicher Bil-

dungsgänge im Fach „Wirtschafts- und Sozialkunde, 

Politische Bildung und Politische Bildung/Wirt-

schaftslehre“ tätig zu sein. Die Studienabsolventin-

nen und Studienabsolventen: 

- verfügen über strukturiertes, anwendungsberei-

tes sowie anschlussfähiges Wissen in den für 

das Fach „Wirtschafts- und Sozialkunde, Poli-

tische Bildung und Politische Bildung/Wirt-

schaftslehre“ relevanten fachwissenschaftli-

chen und fachdidaktischen Disziplinen, 

- sind mit zentralen wissenschaftlichen und un-

terrichtsrelevanten Fragestellungen, ent-
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sprechenden fachspezifischen Methoden und 

Arbeitstechniken sowie digitalen Lehr- und 

Lehr- Methoden vertraut und können diese bil-

dungswirksam und arbeitsförderlich einsetzen, 

- sind in der Lage, dieses Wissen zur Planung, 

Durchführung und Reflexion von differenzie-

rendem und kompetenzorientiertem Unterricht 

anzuwenden, 

- können für sie neue, unvertraute Aspekte der 

wirtschaftspädagogischen, ökonomischen und 

politischen Bildung selbstständig erarbeiten 

und mithilfe fachwissenschaftlicher und fach-

didaktischer Zugänge begründet auswählen 

und anwenden, 

- verfügen über reflektierte Erfahrungen in der 

kompetenzorientierten Planung, Realisierung 

und Auswertung von Unterricht für heterogene 

Gruppen, 

- können erste Erfahrungen in der Entwicklung 

von differenzierten Lehr- und Lernarrange-

ments für inklusiven Fachunterricht sammeln. 

 

 

§ 3  Teilzeitstudium 

 

Das Studium im besonderen lehramtsbezogenen 

Masterstudiengang im Fach „Wirtschafts- und Sozi-

alkunde und Politische Bildung“ für das Lehramt für 

die Sekundarstufe II (berufliche Fächer) ist für ein 

Teilzeitstudium geeignet. 

 

 

§ 4  Module und Studienverlauf 

 

(1) Das Studium im besonderen lehramtsbezogenen 

Masterstudium im Fach „Wirtschafts- und Sozial-

kunde und Politische Bildung“ für das Lehramt für 

die Sekundarstufe II (berufliche Fächer) setzt sich 

aus folgenden Bestandteilen zusammen: 

 

Modul-Nr. Modulbezeichnung LP 

I. Pflichtmodule der Fachdidaktik (18 LP) 

BLWIPM100 Einführung in die Wirt-

schaftsdidaktik für die be-

rufliche Bildung 

9 

BBMPUV09 Planung, Durchführung 

und Reflexion von Politik-

unterricht 

9 

II. Pflichtmodule der Fachwissenschaft (21 LP) 

BPMWAT110 Einführung in die Betriebs-

wirtschaftslehre für Lehr-

amtsstudierende 

9 

BPMWAT130 Einführung in die VWL für 

Lehramtsstudierende: 

Märkte, Akteure und Rah-

menbedingungen 

6 

BLWIPM200 Einführung in die Politik-

wissenschaft für Lehramts-

studierende: Staat und Ge-

sellschaft 

6 

 

III. Wahlpflichtmodule der Fachwissenschaft  

(6 LP) 

Es muss ein Wahlpflichtmodul im Umfang von 6 LP 

erfolgreich absolviert werden. 

BLWIWP300 Entrepreneurship/Unter-

nehmensgründung 

6 

BBMBWL200 Einführung in Führung, Or-

ganisation und Personal 

6 

BLWIWP400 Internationale Politik für 

das Berufliche Lehramt 

6 

BLWIWP500 Politisches System 

Deutschlands im europäi-

schen Kontext für das Be-

rufliche Lehramt 

6 

BLWIWP600 Verwaltung und Public Po-

licy für das Berufliche 

Lehramt 

6 

BBMSOZ310 Einführung in die Organi-

sations- und Verwaltungs-

soziologie 

6 

Summe 45 LP 

 

(2) Näheres zu den Modulbeschreibungen der in Ab-

satz 1 genannten Module regelt Anhang 1 zu dieser 

Ordnung. 

 

(3) Exemplarische Studienverlaufspläne sind in An-

hang 2 zu dieser Ordnung aufgeführt. 

 

 

§ 5  Freiversuch 

 

Im Studium im besonderen lehramtsbezogenen Mas-

terstudium im Fach „Wirtschafts- und Sozialkunde 

und Politische Bildung“ für das Lehramt für die Se-

kundarstufe II (berufliche Fächer) kann ein Freiver-

such in Anspruch genommen werden. Im Übrigen 

gilt § 13 BAMALA-O. 

 

 

§ 6  Inkrafttreten 

 

(1) Diese Ordnung tritt am 1. April 2026 in Kraft und 

ist in den Amtlichen Bekanntmachungen der Univer-

sität Potsdam zu veröffentlichen. 

 

(2) Diese Ordnung gilt für alle Studierenden, die 

nach dem Inkrafttreten dieser Ordnung an der Uni-

versität Potsdam im besonderen lehramtsbezogenen 

Masterstudium im Fach „Wirtschafts- und Sozial-

kunde und Politische Bildung“ im Lehramt für die 

Sekundarstufe II (berufliche Fächer) an der Univer-

sität Potsdam immatrikuliert werden. 
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Anhang 1: Modulkatalog 

 

Die Beschreibungen der in § 4 Abs. 1 sowie in der folgenden Tabelle aufgeführten Module des Studiengangs regelt 

die Satzung für den Modulkatalog der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät für die Bachelor- und 

Masterstudiengänge an der Universität Potsdam (MK WiSo). Ergänzende Regelungen bzw. Abweichungen von 

den Regelungen der MK WiSo sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

 

Modul-Nr. Modultitel Art LP Zugangsvoraussetzung 

BBMBWL200 Einführung in Führung, Organisation 

und Personal 

WPM 6 siehe MK WiSo 

BBMPUV09 Planung, Durchführung und Reflexion 

von Politikunterricht 

PM 9 siehe MK WiSo 

BBMSOZ310 Einführung in die Organisations- und 

Verwaltungssoziologie 

WPM 6 siehe MK WiSo 

BLWIPM100 Einführung in die Wirtschaftsdidaktik 

für die berufliche Bildung 

PM 9 siehe MK WiSo 

BLWIPM200 Einführung in die Politikwissenschaft 

für Lehramtsstudierende: Staat und Ge-

sellschaft 

PM 6 siehe MK WiSo 

BLWIWP300 Entrepreneurship/Unternehmensgrün-

dung 

WPM 6 siehe MK WiSo 

BLWIWP400 Internationale Politik für das Berufliche 

Lehramt 

WPM 6 siehe MK WiSo 

BLWIWP500 Politisches System Deutschlands im eu-

ropäischen Kontext für das Berufliche 

Lehramt 

WPM 6 siehe MK WiSo 

BLWIWP600 Verwaltung und Public Policy für das 

Berufliche Lehramt 

WPM 6 siehe MK WiSo 

BPMWAT110 Einführung in die Betriebswirtschafts-

lehre für Lehramtsstudierende 

PM 9 siehe MK WiSo 

BPMWAT130 Einführung in die VWL für Lehramts-

studierende: Märkte, Akteure und Rah-

menbedingungen 

PM 6 siehe MK WiSo 

 
LP = Leistungspunkte, PM = Pflichtmodul, WPM = Wahlpflichtmodul 

 

 

Anhang 2: Exemplarische Studienverlaufspläne 

 

2.1 Exemplarischer Studienverlaufsplan mit Beginn im Wintersemester 

 

Modul-Nr. Modulbezeichnung 

Fachsemester 
∑ 

LP 
1. 

WiSe 

2. 

SoSe 

3. 

WiSe 

4. 

SoSe 

Pflichtmodule (39 LP) 

BPMWAT110 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für 

Lehramtsstudierende 

9 

(V+S) 

   9 

BLWIPM100 Einführung in die Wirtschaftsdidaktik für die be-

rufliche Bildung 

3 (S) 6 (S)   9 

BLWIPM200 Einführung in die Politikwissenschaft für Lehr-

amtsstudierende: Staat und Gesellschaft 

 6 

(V+Ü) 

  6 

BPMWAT130 Einführung in die VWL für Lehramtsstudie-

rende: Märkte, Akteure und Rahmenbedingun-

gen 

 3 (V) 3 (S)  6 

BBMPUV09 Planung, Durchführung und Reflexion von Poli-

tikunterricht 

  3 (S) 6 

(SPS) 

9 

Wahlpflichtmodul (6 LP) - ein Modul ist zu wählen 

Es können alle Wahlpflichtmodule gemäß Anhang 1 der Ordnung belegt werden. Der Plan enthält allerdings 

nur die Module, die im Wintersemester angeboten werden. 

BLWIWP300 Entrepreneurship/Unternehmensgründung   < 6 > 

(S+S) 

 6 
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BLWIWP400 Internationale Politik für das Berufliche Lehramt   < 6 > 

(V+Ü) 

 6 

BLWIWP500 Politisches System Deutschlands im europäi-

schen Kontext für das Berufliche Lehramt 

  < 6 > 

(V+Ü) 

 6 

BBMSOZ310 Einführung in die Organisations- und Verwal-

tungssoziologie 

  < 6 > 

(V+S) 

 6 

Summe 45 LP 12 15 12 6 45 
 

LP = Leistungspunkte, S = Seminar, SPS = Schulpraktische Studien (Tagespraktika), Ü = Übung, V = Vorlesung 

 

2.2 Exemplarischer Studienverlaufsplan mit Beginn im Sommersemester 

 

Modul-Nr. Modulbezeichnung 

Fachsemester 
∑ 

LP 
1. 

SoSe 

2. 

WiSe 

3. 

SoSe 

4. 

WiSe 

Pflichtmodule (39 LP) 

BLWIPM200 Einführung in die Politikwissenschaft für Lehr-

amtsstudierende: Staat und Gesellschaft 

6 

(V+Ü) 

   6 

BPMWAT130 Einführung in die VWL für Lehramtsstudie-

rende: Märkte, Akteure und Rahmenbedingun-

gen 

6 

(V+S) 

   6 

BLWIPM100 Einführung in die Wirtschaftsdidaktik für die be-

rufliche Bildung 

3 (S) 6 (S)   9 

BPMWAT110 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für 

Lehramtsstudierende 

 9 

(V+S) 

  9 

BBMPUV09 Planung, Durchführung und Reflexion von Poli-

tikunterricht 

  3 (S) 6 

(SPS) 

9 

Wahlpflichtmodul (6 LP) - ein Modul ist zu wählen 

Es können alle Wahlpflichtmodule gemäß Anhang 1 der Ordnung belegt werden. Der Plan enthält allerdings 

nur die Module, die im Sommersemester angeboten werden. 

BLWIWP300 Entrepreneurship/Unternehmensgründung   < 6 > 

(S+S) 

 6 

BBMBWL200 Einführung in Führung, Organisation und Perso-

nal 

  < 6 > 

(V+Ü) 

 6 

BLWIWP600 Verwaltung und Public Policy für das Berufliche 

Lehramt 

  < 6 > 

(V+Ü) 

 6 

Summe 45 LP 15 15 9 6 45 
 

LP = Leistungspunkte, S = Seminar, SPS = Schulpraktische Studien (Tagespraktika), Ü = Übung, V = Vorlesung 


